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ABSCHNITT 1:    Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens 

 

1.1  Produktidentifikator:   

Handelsname:              JPG-C  (Das Sicherheitsdatenblatt für PHENOL folgt 

                                             am Ende dieses Sicherheitdatenblattes) 

Verwendung des Stoffes/der Zubereitung: JUDO Prüfset pH/Chlor 
Artikel-Nr.:  8721175 
Chemischer Name:  Gemisch organischer und anorganischer Stoffe 
 
REACH Registriernummer: Eine Registriernummer für diesen Stoff ist nicht vorhanden, da der Stoff oder  
                                            seine  Verwendung nach Artikel 2 REACH Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 von  
                                            der Registrierung ausgenommen sind, die jährliche Tonnage keine Registrie- 
                                            rung erfordert oder die Registrierung für einen späteren Zeitpunkt vorgesehen ist. 

 

1.2 Relevante identifizierte Verwendung des Stoffes und Verwendungen, von denen abgeraten wird 
Relevante identifizierte Verwendungen:  Reagenz zur Wasseranalyse 
 

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt: 

Hersteller / Lieferant: 
JUDO Wasseraufbereitung GmbH 
Hohreuschstr. 39 – 41, D-71364 Winnenden 
Telefon: (0 71 95) 6 92-0 
Auskunftgebender Bereich: Geschäftsbereich Industriewassertechnik 
E-Mail: peter.mueller@judo.eu 

 

1.4 Notrufnummer: Gift-Notdienst München (089) 1 92 40 
 
 

ABSCHNITT 2:    Mögliche Gefahren  

 

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
Das Produkt ist nicht als gefährlich gemäß CLP-Verordnung eingestuft. 

 

2.2 Kennzeichnungselemente Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008: entfällt 

Gefahrenpiktogramme: entfällt 

Signalwort: entfällt 

Gefahrenhinweise: entfällt 
 

2.3  Sonstige Gefahren: Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: 
Das Gemisch enthält keine Stoffe, die gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XIII als persistent, 
bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) beurteilt werden. 
 

ABSCHNITT 3:    Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen 

 

3.2  Gemische 

Beschreibung: Gemisch organischer und anorganischer Stoffe 

Gefährliche Inhaltsstoffe: entfällt 

 

ABSCHNITT 4:    Erste-Hilfe-Maßnahmen 

 

4.1  Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 

Allgemeine Hinweise: Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen. 

· nach Einatmen: Für Frischluft sorgen 

· nach Hautkontakt: Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspülen. 
 
 

mailto:peter.mueller@judo.eu
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· nach Augenkontakt: 
Augen mehrere Minuten (mind. 15 min) bei geöffnetem Lidspalt unter fließendem Wasser spülen. Bei an-
haltenden Beschwerden Arzt konsultieren. 
 

· nach Verschlucken: 
Mund ausspülen und 1-2 Gläser Wasser nachtrinken. 
Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren. 

4.2  Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen: 
nach Verschlucken: Durst, Magen-Darm-Beschwerden, Übelkeit, Bauchschmerzen, allgemeines Unwohlsein 
Reizungen, Herz-Kreislaufstörungen 

4.3  Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung: Keine weiteren relevanten Informationen 
verfügbar. 
 

ABSCHNITT 5:    Maßnahmen zur Brandbekämpfung 

 

5.1  Löschmittel 

Geeignete Löschmittel: Feuerlöschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen. 

5.2  Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 
Das Produkt ist nicht brennbar. 
Beim Erhitzen oder im Brandfalle Bildung giftiger Gase möglich. 
nitrose Gase, Schwefeloxide (SOx), Stickstoffoxide (NOx), Phosphoroxide (PxOx), Kaliumoxid, Natriumoxid 

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung 

Besondere Schutzausrüstung: 
Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen. Vollschutzanzug tragen. 

Weitere Angaben 
Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen. 
Brandrückstände und kontaminiertes Löschwasser müssen entsprechend den behördlichen Vorschriften ent-
sorgt werden. 
Durch Umgebungsbrand Entstehung gefährlicher Dämpfe möglich. 
 

ABSCHNITT 6:    Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 

 

6.1  Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Ver-

fahren 

Hinweis für nicht für Notfälle geschultes Personal: Keine besonderen Maßnahmen erforderlich. 

Hinweis für Einsatzkräfte: Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8 

6.2  Umweltschutzmaßnahmen: Nicht in die Kanalisation oder in Gewässer gelangen lassen. 

6.3  Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung: 
Für ausreichende Lüftung sorgen. 
Mechanisch aufnehmen. 
Kontaminiertes Material als Abfall nach Abschnitt 13 entsorgen. 

 

ABSCHNITT 7:    Handhabung und Lagerung 

 

7.1  Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 

Hinweise zum sicheren Umgang: Bei sachgemäßer Verwendung keine besonderen Maßnahmen erforder-
lich. 

Hygienemaßnahmen: 
Die üblichen Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten. 
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. 
Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. 

7.2  Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 

Lagerung 

Anforderung an Lagerräume und Behälter: An einem kühlen Ort lagern. 

Zusammenlagerungshinweise: Getrennt von Oxidationsmitteln aufbewahren. 

Lagerklasse (VCI): 13 

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: 
In gut verschlossenen Gebinden kühl und trocken lagern. 
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Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schützen. Vor Lichteinwirkung schützen. 
Vor Luftfeuchtigkeit und Wasser schützen. 
Produkt ist hygroskopisch. 

Empfohlene Lagertemperatur: 20°C +/- 5°C 

7.3  Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 
 

ABSCHNITT 8:    Begrenzung und Überwachung der Exposition / Persönliche Schutzausrüstung 

 

8.1  Zu überwachende Parameter 

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten: 
Das Produkt enthält keine relevanten Mengen von Stoffen mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden 
Grenzwerten. 

Zusätzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gültigen Listen. 

8.2  Begrenzung und Überwachung der Exposition 

Technische Schutzmaßnahmen: 
Technische Schutzmaßnahmen und die Anwendung geeigneter Arbeitsverfahren haben Vorrang vor dem 
Einsatz persönlicher Schutzausrüstung. 
Siehe Abschnitt 7. 

Persönliche Schutzausrüstung 
 

Atemschutz:     Bei Einwirkung von Dämpfen/Staub/Aerosol Atemschutz verwen 
                                     den. 

                                     Empfohlenes Filtergerät für kurzzeitigen Einsatz: Filter P1 
    

  Handschutz:       Vorbeugender Hautschutz durch Verwendung von Hautschutzmitteln  
                                       wird empfohlen. 
                                       Nach der Verwendung von Handschuhen Hautreinigungs- und Hautpfle 

                                                                 gemittel einsetzen. 

· Handschuhmaterial:  Nitrilkautschuk, Empfohlene Materialstärke: 
  ≥  0,11 mm 

                                                                 · Durchdringungszeit des Handschuhmaterials: 
                                                                    Wert für die Permeation: Level = 1  ( < 10 min ) 

                                          Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu er 
                                          fahren und einzuhalten. 

            Schutzhandschuhe gemäß EN 374:3 
 

Augenschutz:                Schutzbrille 
                                       bei Einwirken von Dämpfen / Staub 

 

         · Körperschutz:         Arbeitsschutzkleidung 
 

Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition: Nicht in die Kanalisation oder in Gewässer gelan-
gen lassen.  

                       
 

ABSCHNITT 9:    Physikalische und chemische Eigenschaften 

 

9.1  Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

· Aussehen: 

Form / Aggregatzustand: Tabletten 

Farbe: weiß 

· Geruch:                 geruchlos 

· Geruchsschwelle:             Nicht anwendbar. 

· pH-Wert (13,5 g/l) bei 20°C:          6,3 

· Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:         Nicht bestimmt. 

· Siedebeginn und Siedebereich:        Nicht bestimmt. 

· Flammpunkt:               Nicht anwendbar. 

· Entzündbarkeit (fest, gasförmig):       Das Produkt ist nicht brennbar. 
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· Zersetzungstemperatur:           Nicht bestimmt. 

· Selbstentzündungstemperatur:        Das Produkt ist nicht selbstentzündlich. 

· Explosive Eigenschaften:          Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich. 

· Entzündbarkeits- oder Explosionsgrenzen: 

untere:                Nicht anwendbar. 

obere:                 Nicht anwendbar. 

· Oxidierende Eigenschaften:         keine 

· Dampfdruck:               Nicht anwendbar. 

· Dichte:                  Nicht bestimmt. 

· Relative Dichte:              Nicht bestimmt. 

· Dampfdichte:               Nicht anwendbar. 

· Verdampfungsgeschwindigkeit:       Nicht anwendbar. 

· Löslichkeit(en): 

Wasser:                löslich 

· Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser:   Nicht anwendbar. 

· Viskosität:                Nicht anwendbar. 

· Lösemittelgehalt: 

Festkörpergehalt:            100,0 % 
 

9.2  Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 
 

ABSCHNITT 10:    Stabilität und Reaktivität 

 

10.1  Reaktivität Staub kann mit Luft ein explosionsfähiges Gemisch bilden. 

10.2  Chemische Stabilität Stabil bei Umgebungstemperatur (Raumtemperatur). 

10.3  Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 
Reaktionen mit Säuren, Alkalien und Oxidationsmitteln. 
--> Entwicklung von Hitze. 
Reaktion mit Ammoniak (NH₃). 

10.4  Zu vermeidende Bedingungen Starke Erhitzung (Zersetzung) 

10.5  Unverträgliche Materialien: Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 

10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte: siehe Abschnitt 5 
 

ABSCHNITT 11:    Toxikologische Angaben 

 

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen 

Akute Toxizität Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

Primäre Reizwirkung 

· Ätz-/Reizwirkung auf die Haut Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht 
   erfüllt. 

· Schwere Augenschädigung/-reizung Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien 
       nicht erfüllt. 

· Angaben zu Inhaltsstoffen: CAS 6283-63-2: DPD kann eine allergische Hautreaktion verursachen 

· Sensibilisierung der Atemwege/Haut Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien 
   nicht erfüllt. 

Angaben zu Inhaltsstoffen: CAS 6283-63-2: Sensibilisierung bei disponierten Personen möglich. 

CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverändernde und fortpflanzungsgefährdende Wirkung) 
Die nachfolgenden Angaben beziehen sich auf das Gemisch: 

· Keimzell-Mutagenität Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

· Karzinogenität Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

· Reproduktionstoxizität Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

· Spezifische Zielorgan-Toxizität (STOT) bei einmaliger Exposition 
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

Spezifische Zielorgan-Toxizität (STOT) bei wiederholter Exposition 
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

Aspirationsgefahr Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
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Zusätzliche toxikologische Hinweise: 
Bei sachgemäßem Umgang und bestimmungsgemäßer Verwendung verursacht das Produkt nach unseren 
Erfahrungen und den uns vorliegenden Informationen keine gesundheitsschädlichen Wirkungen. 
 

ABSCHNITT 12:    Angaben zur Ökologie 

 

12.1  Toxizität 

· Aquatische Toxizität: Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 

· Bakterientoxizität: Sulfate toxisch ab > 2,5 g/L 

· Sonstige Hinweise:   
giftig für Fische: 

    Sulfate > 7 g/l 

12.2  Persistenz und Abbaubarkeit:  Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 

12.3  Bioakkumulationspotenzial:   Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 

12.4  Mobilität im Boden:      Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 

12.5  Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: 
Das Gemisch enthält keine Stoffe, die gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XIII als persistent,  
bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) beurteilt werden. 

12.6  Andere schädliche Wirkungen: 
Phosphor- und/oder Stickstoffverbindungen können in Abhängigkeit von der Konzentration zur Eutrophierung  
von Gewässern beitragen. 
Ein Eintrag in die Umwelt ist zu vermeiden. 

Wassergefährdung: 
Gemisch (Selbsteinstufung): Wassergefährdungsklasse 2 (Selbsteinstufung): deutlich wassergefährdend 
Nicht in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen. 
Trinkwassergefährdung bereits beim Auslaufen geringer Mengen in den Untergrund. 
 

ABSCHNITT 13:    Hinweise zur Entsorgung 

 

13.1  Verfahren der Abfallbehandlung 

· Empfehlung: 
   Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. 
   Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. 

· Europäischer Abfallkatalog 
  16 05 09 gebrauchte Chemikalien mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 05 06, 16 05 07 oder 16 05 08  
   fallen 

· Ungereinigte Verpackungen 

· Empfehlung: Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. 

· Empfohlenes Reinigungsmittel: Wasser, gegebenenfalls mit Zusatz von Reinigungsmitteln. 

ABSCHNITT 14:    Angaben zum Transport 

 
   Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften 
 

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 

 

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den 

Stoff oder das Gemisch 

· Verordnung (EG) Nr. 1005/2009 über Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen: 
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten. 

· Richtlinie 2012/18/EU (SEVESO III): 

· Namentlich aufgeführte gefährliche Stoffe - ANHANG I Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten. 

· Verordnung (EU) Nr. 649/2012  Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten. 

· Nationale Vorschriften 

· Hinweise zur Beschäftigungsbeschränkung: nicht erforderlich 
 

· Hinweise zur Beschäftigungsbeschränkung in der Schweiz: 
  822.115, Jugendarbeitsschutzverordnung - ArGV 5 und 822.115.2, Verordnung des WBF über gefähr 
  liche Arbeiten für Jugendliche sind nicht zutreffend. 
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822.111, ArGV 1 und 822.111.52, Verordnung des WBF über gefährliche und beschwerliche Arbeiten  
  bei Schwangerschaft und Mutterschaft sind nicht zutreffend. 

· Wassergefährdungsklasse: 
  Gemisch: 
  WGK 2 (Selbsteinstufung): deutlich wassergefährdend. 

15.2  Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt. 
 

ABSCHNITT 16:    Sonstige Angaben 

 

Schulungshinweise:  Für angemessene Informationen, Anweisungen und Ausbildung der Verwender sorgen. 
 

Abkürzungen und Akronyme    AF: Assessment factor 
BCF: Bioconcentration factor 
CAS: Chemical Abstracts Service 
CLP: Classification, labelling, packaging 
DMEL: Derived maximum effect level 
DNEL: Derivative no effect level 
EC: European Community 
ELV: Emission limit values 
EN: European Norm 
EUH: European Hazard Statement 
EWC: European Waste Catalogue 
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling 
IATA: International Air Transport Association 
ICAO: International Civil Aviation Organization 
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods 
LC50: Median lethal concentration 
LD50: Median lethal dose 
NOAEL: No observed adverse effect level 
NOEC: No observed effect concentration 
NOEL: No observed effect level 
OEL: Operator exposure level 
PBT: Persistent, bioaccumulative, toxic 
PEC: Predicted effect concentration 
PNEC: Predicted no effect concentration 
REACH: Registration, evaluation and authorization of chemicals 
STEL: Short term exposure level 
TWA: Time weighted average 
vPvB: Very persistent, very bioaccumulative 

 

Daten gegenüber der Vorversion geändert: 
  

12.05.2021:  Neuerstellung 

 

 

Quellen 
Angaben stammen aus Sicherheitsdatenblättern der Lieferanten, Nachschlagewerken und der Literatur. 
Angaben stammen aus Sicherheitsdatenblättern der Lieferanten, Nachschlagewerken und der Literatur. 
 
 

Weitere Informationen: 

 
Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung 
von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. 
   
    

Datenblatt ausstellender Bereich: Abteilung Arbeitssicherheit;  Ansprechpartner: Herr P. Müller 
(e-Mail:  peter.mueller@judo.eu) 
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ABSCHNITT 1:    Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens 

 

1.1  Produktidentifikator:   

Handelsname:              Phenol red 

Verwendung des Stoffes/der Zubereitung: JUDO Prüfset pH/Chlor, Reagenz zur Wasseranalyse 
Artikel-Nr.:  8721175 
Chemischer Name:  Gemisch organischer und anorganischer Stoffe 
 
REACH Registriernummer: Eine Registriernummer für diesen Stoff ist nicht vorhanden, da der Stoff oder  
                                            seine  Verwendung nach Artikel 2 REACH Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 von  
                                            der Registrierung ausgenommen sind, die jährliche Tonnage keine Registrie- 
                                            rung erfordert oder die Registrierung für einen späteren Zeitpunkt vorgesehen ist. 

 

1.2 Relevante identifizierte Verwendung des Stoffes und Verwendungen, von denen abgeraten wird 
Relevante identifizierte Verwendungen:  Reagenz zur Wasseranalyse 
 

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt: 

Hersteller / Lieferant: 
JUDO Wasseraufbereitung GmbH 
Hohreuschstr. 39 – 41, D-71364 Winnenden 
Telefon: (0 71 95) 6 92-0 
Auskunftgebender Bereich: Geschäftsbereich Industriewassertechnik 
E-Mail: peter.mueller@judo.eu 

 

1.4 Notrufnummer: Gift-Notdienst München (089) 1 92 40 
 
 

ABSCHNITT 2:    Mögliche Gefahren  

 

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
Das Produkt ist nicht als gefährlich gemäß CLP-Verordnung eingestuft. 

 

2.3 Kennzeichnungselemente Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008: entfällt 

Gefahrenpiktogramme: entfällt 

Signalwort: entfällt 

Gefahrenhinweise: entfällt 
 

2.3  Sonstige Gefahren: Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: 
Das Gemisch enthält keine Stoffe, die gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XIII als persistent, 
bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) beurteilt werden. 
 

ABSCHNITT 3:    Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen 

 

3.2  Gemische 

Beschreibung: Gemisch organischer und anorganischer Stoffe 

Gefährliche Inhaltsstoffe: entfällt 

 

ABSCHNITT 4:    Erste-Hilfe-Maßnahmen 

 

4.1  Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 

Allgemeine Hinweise: Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen. 

· nach Einatmen: Für Frischluft sorgen 

· nach Hautkontakt: Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspülen. 
 
 

mailto:peter.mueller@judo.eu
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· nach Augenkontakt: 
Augen mehrere Minuten (mind. 15 min) bei geöffnetem Lidspalt unter fließendem Wasser spülen. Bei an-
haltenden Beschwerden Arzt konsultieren. 

· nach Verschlucken: 
Mund ausspülen und 1-2 Gläser Wasser nachtrinken. 
Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren. 

4.2  Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen: 
Nach Verschlucken großer Mengen: 
Übelkeit, Erbrechen, Herz-Kreislaufstörungen 
Gefahren: Gefahr von Herzrhythmusstörungen. 

4.3  Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung: Keine weiteren relevanten Informationen 
verfügbar. 
 

ABSCHNITT 5:    Maßnahmen zur Brandbekämpfung 

 

5.1  Löschmittel 

Geeignete Löschmittel: Feuerlöschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen. 

5.2  Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 
Das Produkt ist nicht brennbar. 
Beim Erhitzen oder im Brandfalle Bildung giftiger Gase möglich. 
Bei einem Brand kann freigesetzt werden: 
Chlorwasserstoff (HCl), Kaliumoxid 

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung 

Besondere Schutzausrüstung: 
Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen. Vollschutzanzug tragen. 

Weitere Angaben 
Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen. 
Brandrückstände und kontaminiertes Löschwasser müssen entsprechend den behördlichen Vorschriften ent-
sorgt werden. 
Durch Umgebungsbrand Entstehung gefährlicher Dämpfe möglich. 
 

ABSCHNITT 6:    Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 

 

6.1  Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Ver-

fahren 

Hinweis für nicht für Notfälle geschultes Personal: Keine besonderen Maßnahmen erforderlich. 

Hinweis für Einsatzkräfte: Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8 

6.2  Umweltschutzmaßnahmen: Nicht in die Kanalisation oder in Gewässer gelangen lassen. 

6.3  Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung: 
Für ausreichende Lüftung sorgen. 
Mechanisch aufnehmen. 
Kontaminiertes Material als Abfall nach Abschnitt 13 entsorgen. 

6.4 Verweis auf andere Abschnitte 
Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8. 
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13. 

 

ABSCHNITT 7:    Handhabung und Lagerung 

 

7.1  Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 

Hinweise zum sicheren Umgang: Bei sachgemäßer Verwendung keine besonderen Maßnahmen erforder-
lich. 

Hygienemaßnahmen: 
Die üblichen Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten. 
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. 
Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. 

7.2  Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 

Lagerung 

Anforderung an Lagerräume und Behälter: An einem kühlen Ort lagern. 
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Zusammenlagerungshinweise: Getrennt von Oxidationsmitteln aufbewahren. 

Lagerklasse (VCI): 13 

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: 
In gut verschlossenen Gebinden kühl und trocken lagern. 
Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schützen. Vor Lichteinwirkung schützen. 
Trocken lagern. Vor Luftfeuchtigkeit und Wasser schützen. 
Produkt ist hygroskopisch. 

Empfohlene Lagertemperatur: 20°C +/- 5°C 

7.3  Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 
 

ABSCHNITT 8:    Begrenzung und Überwachung der Exposition / Persönliche Schutzausrüstung 

 

8.1  Zu überwachende Parameter 

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten: 
CAS: 9004-34-6 Cellulose 

MAK (Schweiz) Langzeitwert: 3 a mg/m³ 

· Rechtsvorschriften MAK (Schweiz): MAK- und BAT-Liste der SUVA (Schweizerische Unfallversicherungsanstalt) 

Zusätzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gültigen Listen. 

8.2  Begrenzung und Überwachung der Exposition 

Technische Schutzmaßnahmen: 
Technische Schutzmaßnahmen und die Anwendung geeigneter Arbeitsverfahren haben Vorrang vor dem 
Einsatz persönlicher Schutzausrüstung. 
Siehe Abschnitt 7. 

Persönliche Schutzausrüstung 
 

Atemschutz:     Bei Einwirkung von Dämpfen/Staub/Aerosol Atemschutz verwen 
                                     den. 

                                     Empfohlenes Filtergerät für kurzzeitigen Einsatz: Filter P1 
    

  Handschutz:       Vorbeugender Hautschutz durch Verwendung von Hautschutzmitteln  
                                       wird empfohlen. 
                                       Nach der Verwendung von Handschuhen Hautreinigungs- und Hautpfle 

                                                                 gemittel einsetzen. 

                                                                 · Handschuhmaterial:  Nitrilkautschuk, Empfohlene Materialstärke: ≥  
                                                                    0,11 mm 

                                                                 · Durchdringungszeit des Handschuhmaterials: 
                                                                    Wert für die Permeation: Level = 1 ( < 10 min ) 

                                          Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu  
                                          erfahren und einzuhalten. 

          Schutzhandschuhe gemäß EN 374:3 
 

Augenschutz:    Schutzbrille 
             bei Einwirken von Dämpfen / Staub 
 

         · Körperschutz:         Arbeitsschutzkleidung 
 

Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition: Nicht in die Kanalisation oder in Gewässer gelan-
gen lassen.  

                       
 

ABSCHNITT 9:    Physikalische und chemische Eigenschaften 

 

9.1  Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

· Aussehen: 

Form / Aggregatzustand: Tabletten 

Farbe: orange 

· Geruch: geruchlos 

· Geruchsschwelle: Nicht anwendbar. 
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· pH-Wert (12,8 g/l) bei 20°C:           6 

· Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:          Nicht bestimmt. 

· Siedebeginn und Siedebereich:         Nicht bestimmt. 

· Flammpunkt:                Nicht anwendbar. 

· Entzündbarkeit (fest, gasförmig):        Das Produkt ist nicht brennbar. 

· Zersetzungstemperatur:            Nicht bestimmt. 

· Selbstentzündungstemperatur:         Das Produkt ist nicht selbstentzündlich. 

· Explosive Eigenschaften:           Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich. 

· Entzündbarkeits- oder Explosionsgrenzen: 

untere:                 Nicht anwendbar. 

obere:                  Nicht anwendbar. 

· Oxidierende Eigenschaften:          keine 

· Dampfdruck:                Nicht anwendbar. 

· Dichtebei 20°C:               2,16 g/cm³·  

· Relative Dichte:               Nicht bestimmt. 

· Dampfdichte:                Nicht anwendbar. 

· Verdampfungsgeschwindigkeit:        Nicht anwendbar. 

· Löslichkeit(en): 

Wasser:                 löslich 

· Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser:    Nicht anwendbar. 

· Viskosität:                 Nicht anwendbar. 

· Lösemittelgehalt: 
Organische Lösemittel:           0 % 

Festkörpergehalt:             100,0 % 

9.2  Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 
 

ABSCHNITT 10:    Stabilität und Reaktivität 

 

10.1  Reaktivität Staub kann mit Luft ein explosionsfähiges Gemisch bilden. 

10.2  Chemische Stabilität Stabil bei Umgebungstemperatur (Raumtemperatur). 

10.3  Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 
Reaktionen mit Säuren, Alkalien und Oxidationsmitteln. 
--> Entwicklung von Hitze. 
Reaktion mit Ammoniak (NH₃). 

10.4  Zu vermeidende Bedingungen Starke Erhitzung (Zersetzung) 

10.5  Unverträgliche Materialien: Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 

10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte: siehe Abschnitt 5 
 

ABSCHNITT 11:    Toxikologische Angaben 

 

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen 

Akute Toxizität Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

Primäre Reizwirkung 

· Ätz-/Reizwirkung auf die Haut : Das Produkt kann in seltenen Fällen vorübergehende Hautrötungen  
   hervorrufen.·  

· Schwere Augenschädigung/-reizung Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien 
   nicht erfüllt. 

Sensibilisierung der Atemwege/Haut Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien 
   nicht erfüllt. 

CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverändernde und fortpflanzungsgefährdende Wirkung) 
Die nachfolgenden Angaben beziehen sich auf das Gemisch: 

· Keimzell-Mutagenität Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

· Karzinogenität Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

· Reproduktionstoxizität Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

Spezifische Zielorgan-Toxizität (STOT) bei einmaliger Exposition 
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
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Spezifische Zielorgan-Toxizität (STOT) bei wiederholter Exposition 
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

Aspirationsgefahr Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

Zusätzliche toxikologische Hinweise: 
Bei sachgemäßem Umgang und bestimmungsgemäßer Verwendung verursacht das Produkt nach unseren 
Erfahrungen und den uns vorliegenden Informationen keine gesundheitsschädlichen Wirkungen. 
 

ABSCHNITT 12:    Angaben zur Ökologie 

 

12.1  Toxizität 

Aquatische Toxizität: Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 

12.2  Persistenz und Abbaubarkeit:  Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 

12.3  Bioakkumulationspotenzial:   Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 

12.4  Mobilität im Boden:      Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 

12.5  Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: 
Das Gemisch enthält keine Stoffe, die gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XIII als persistent,  
bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) beurteilt werden. 

12.6  Andere schädliche Wirkungen: 
Ein Eintrag in die Umwelt ist zu vermeiden. 

Wassergefährdung: 
Gemisch (Selbsteinstufung): 
Wassergefährdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefährdend 
Nicht unverdünnt bzw. in größeren Mengen in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelan 
gen lassen. 
Darf nicht unverdünnt bzw. unneutralisiert ins Abwasser bzw. in den Vorfluter gelangen. 
 

ABSCHNITT 13:    Hinweise zur Entsorgung 

 

13.1  Verfahren der Abfallbehandlung 

· Empfehlung: 
   Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. 
   Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. 

· Europäischer Abfallkatalog 
  16 05 09 gebrauchte Chemikalien mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 05 06, 16 05 07 oder 16 05 08  
   fallen 

· Ungereinigte Verpackungen 

· Empfehlung: Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. 

· Empfohlenes Reinigungsmittel: Wasser, gegebenenfalls mit Zusatz von Reinigungsmitteln. 
 

ABSCHNITT 14:    Angaben zum Transport 

 
   Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften 
 
 

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 

 

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den 

Stoff oder das Gemisch 

· Verordnung (EG) Nr. 1005/2009 über Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen: 
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten. 

· Richtlinie 2012/18/EU (SEVESO III): 

       Namentlich aufgeführte gefährliche Stoffe - ANHANG I Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten. 

· Verordnung (EU) Nr. 649/2012  Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten. 

· Nationale Vorschriften 

· Hinweise zur Beschäftigungsbeschränkung: nicht erforderlich 

· Hinweise zur Beschäftigungsbeschränkung in der Schweiz: 
  822.115, Jugendarbeitsschutzverordnung - ArGV 5 und 822.115.2, Verordnung des WBF über gefähr 
  liche Arbeiten für Jugendliche sind nicht zutreffend. 
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822.111, ArGV 1 und 822.111.52, Verordnung des WBF über gefährliche und beschwerliche Arbeiten  
  bei Schwangerschaft und Mutterschaft sind nicht zutreffend. 

· Störfallverordnung (12. BImSchV): nicht anwendbar 

· Wassergefährdungsklasse: 
  Gemisch: 
  WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefährdend. 

15.2  Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt. 
 

ABSCHNITT 16:    Sonstige Angaben 

 

Schulungshinweise:  Für angemessene Informationen, Anweisungen und Ausbildung der Verwender sorgen. 
 

Abkürzungen und Akronyme    AF: Assessment factor 
BCF: Bioconcentration factor 
CAS: Chemical Abstracts Service 
CLP: Classification, labelling, packaging 
DMEL: Derived maximum effect level 
DNEL: Derivative no effect level 
EC: European Community 
ELV: Emission limit values 
EN: European Norm 
EUH: European Hazard Statement 
EWC: European Waste Catalogue 
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling 
IATA: International Air Transport Association 
ICAO: International Civil Aviation Organization 
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods 
LC50: Median lethal concentration 
LD50: Median lethal dose 
NOAEL: No observed adverse effect level 
NOEC: No observed effect concentration 
NOEL: No observed effect level 
OEL: Operator exposure level 
PBT: Persistent, bioaccumulative, toxic 
PEC: Predicted effect concentration 
PNEC: Predicted no effect concentration 
REACH: Registration, evaluation and authorization of chemicals 
STEL: Short term exposure level 
TWA: Time weighted average 
vPvB: Very persistent, very bioaccumulative 

 

Daten gegenüber der Vorversion geändert: 
  

12.05.2021:  Neuerstellung 

 

 

Quellen 
Angaben stammen aus Sicherheitsdatenblättern der Lieferanten, Nachschlagewerken und der Literatur. 
Angaben stammen aus Sicherheitsdatenblättern der Lieferanten, Nachschlagewerken und der Literatur. 
 
 

Weitere Informationen: 

 
Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung 
von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. 
   
    

Datenblatt ausstellender Bereich: Abteilung Arbeitssicherheit;  Ansprechpartner: Herr P. Müller 
(e-Mail:  peter.mueller@judo.eu) 


